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In guten Händen.

Öffentliche Bekanntmachung des Zweckverbandes Ostholstein
Die öffentliche Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses des Zweckverbandes Ostholstein fin-
det am Donnerstag, dem 05. November 2020 um 15:00 Uhr im Konferenzsaal des ZVO, Wag-
rienring 3-13, 23730 Sierksdorf statt.
Die Tagesordnung des Abfallwirtschaftsausschusses ist unter der Internetadresse www.zvo.
com zur Einsicht bereit gestellt.
Sierksdorf, den 30. Oktober 2020
Zweckverband Ostholstein
gez. G. Strohmeyer
Verbandsvorsteherin

Öffentliche Bekanntmachung des Zweckverbandes Ostholstein
Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Netze und Anlagen des Zweckverbandes Osthol-
stein findet am Mittwoch, dem 4. November 2020 um 17:00 Uhr im Haus der Begegnung, Dr.-
Julius-Stinde-Str. 2 in 23738 Lensahn statt.
Die Tagesordnung des Ausschusses für Netze und Anlagen ist unter der Internetadresse www.
zvo.com zur Einsicht bereit gestellt.
Sierksdorf, den 29. Oktober 2020
Zweckverband Ostholstein
gez. G. Strohmeyer
Verbandsvorsteherin

Öffentliche Bekanntmachung
Folgende öffentliche Ausschusssitzung findet demnächst statt:
Sitzung des Schulausschusses des Amtes Lensahn
Amt Lensahn, Montag, 09.11.2020, 19:00 Uhr
Haus der Begegnung Lensahn, Dr.-Julius-Stinde-Str. 2, 23738 Lensahn
Hinweis:
Es besteht die Möglichkeit, dass durch Beschluss die Öffentlichkeit zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten ausgeschlossen wird. Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe evtl.
Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung.
Lensahn, 29. Oktober 2020
Amt Lensahn
Der Amtsvorsteher
Klaus Winter

Herzlichen Dank

für tröstende Worte und Zeichen der
Anteilnahme und Verbundenheit.

Petra Nölting

Dahme, im Oktober 2020

Heinz Nölting
† 16. September 2020

Bekanntmachung der Stadt Neustadt in Holstein
Betr.: Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 87 Teil 1 der Stadt Neustadt in

Holstein für das Gebiet „Zwischen Vor dem Brücktor, Schiffbrücke,
Wieksbergstraße und beruflicher Schule“

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 18.06.2020 den Bebau-
ungsplanes Nr. 87 Teil 1 der Stadt Neustadt i.H. für das Gebiet „Zwischen Vor dem
Brücktor, Schiffbrücke, Wieksbergstraße und beruflicher Schule“ (s. Geltungsbe-
reich), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung
beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht.
Geltungsbereich:

Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 01.11.2020 in Kraft. Alle Interessierten
können den Bebauungsplan und die Begründung dazu von diesem Tage an im Bau-
amt der Stadt Neustadt in Holstein, Kirchhofsallee 2, EG Zimmer 7, während der
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft
erhalten. Zusätzlich wurden der Bebauungsplan und die Begründung ins Internet
eingestellt (zu finden unter www.stadt-neustadt.de/Stadt-Rathaus/Stadtbauamt/
Stadtplanung oder über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein).
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch
(BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs.
2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Neustadt
in Holstein geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215
Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe
durch diesen B-Plan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landes-
rechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der
B-Plan-Satzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung gegenüber der Stadt Neustadt in Holstein unter Bezeichnung
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend ge-
macht worden ist.
Neustadt in Holstein, den 31.10.2020 Stadt Neustadt in Holstein

- Der Bürgermeister -
gez. Spieckermann

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Fehmarn
Die Sitzung des Hauptausschusses am 3. November 2020, findet nicht statt.
Stadt Fehmarn
Der Bürgermeister
Jörg Weber

Öffentliche Bekanntmachung
Folgende öffentliche Ausschusssitzung findet demnächst statt:

Sitzung des Finanzausschusses Kabelhorst
Gemeinde Kabelhorst, Mittwoch, 11.11.2020, 19:30 Uhr

Gemeinschaftshaus Kabelhorst, Grünbek 23, 23738 Kabelhorst
Hinweis:
Es besteht die Möglichkeit, dass durch Beschluss die Öffentlichkeit zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten ausgeschlossen wird. Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe evtl.
Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung.
Lensahn, 29. Oktober 2020
Gemeinde Kabelhorst
Der Bürgermeister
Bekannt gemacht durch:
Amt Lensahn, Der Amtsvorsteher
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